
Haushaltssatzung 

für das Haushaltsjahr 2022 
 

 

Aufgrund von § 19 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in Ver-

bindung mit den §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat 

die Verbandsversammlung am 08.12.2021 folgende Haushaltssatzung für das 

Haushaltsjahr 2022 beschlossen: 

 

 

§  1  

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

 

 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt: 

 

 

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen:  

 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von  5.023.544 € 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 5.023.544 € 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von               0 € 

1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von               0 €  

1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis  

      (Saldo aus 1.3 und 1.4) 

              0 € 

1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von               0 €  

1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwend- 

      ungen von  

              0 € 

1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und  

      1.7) von 

              0 € 

1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5  

      und 1.8) von  

              0 € 

 

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen:  

 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender  

      Verwaltungstätigkeit   

 4.575.990 € 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender     

      Verwaltungstätigkeit  

-4.380.330 €  

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender     

      Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von  

    195.660 € 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- 

      tätigkeit von  

    165.000 € 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- 

      tätigkeit von  

-2.963.000 € 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /  

      - bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und  

       2.5) von 

-2.798.000 € 



2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / 

      - bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)  

-2.602.340 € 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungs-     

      tätigkeit von 

 2.798.000 € 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungs-  

      tätigkeit von 

  - 295.940 € 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / 

        - bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8  

        und 2.9) von 

 2.502.060 € 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- 

        bestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7  

        und 2.10) von   

   -100.280 € 

 

 

§  2 

Kreditermächtigung 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 

    2.798.000  EUR.  

 

 

§  3 

Verpflichtungsermächtigungen 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von 

Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitio-

nen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächti-

gungen), wird festgesetzt auf 0 EUR. 

 

 

§  4 

Kassenkredite 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR. 

 

  



§  5 

Umlagebedarf 

 
Im Bereich des Umlagebedarfes im Finanzhaushalt wird es zukünftig nur noch 

die Investitionsumlage in die Kapitalrücklage geben. 

 

Die Verbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2021 werden wie folgt festgesetzt: 

 

 

 
 

 
 
 

Gomaringen, den 23.02.2022 

 

         
                                                                          Thomas Hölsch  

              Verbandsvorsitzender 

 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektro-
nisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Stadt/Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

 


